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ParlStG Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekre-

täre
PinG Privacy in Germany
PUAG Untersuchungsausschussgesetz
PVS Politische Vierteljahresschrift
RDG Rechtsdienstleistungsgesetz
RDGEG Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz
RDV Recht der Datenverarbeitung
ReichministerG Reichsministergesetz
RGBl. Reichsgesetzblatt
RiA Recht im Amt
RMinBl. Reichsministerialblatt
Rn. Randnummer(n)
RuP Recht und Politik. Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik
RV Verfassung des Deutschen Reichs
RW Rechtswissenschaft – Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung
S. Seite(n)
SachsAnhVerf Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992
SachsVerf Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SGB Sozialgesetzbuch
SJZ Süddeutsche Juristen-Zeitung (1946 bis 1950)
SKV Staats- und Kommunalverwaltung
SozR Sozialrecht
Sp. Spalte
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SRP Sozialistische Reichspartei
Stasi Ministerium für Staatssicherheit der DDR
StGB Städte- und Gemeindebund
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
st. Rspr ständige Rechtsprechung
StR Strafsenat
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Stud.arb. Studienarbeit
StUG Stasi-Unterlagen-Gesetz
ThürVerf Verfassung des Freistaates Thüringen vom 25. Oktober 1993
TKG Telekommunikationsgesetz
u. a. und andere, und anderes; unter anderem, unter anderen
v. von
v. / n. Chr. vor / nach Christus
VerfBlog Verfassungsblog
VerwArch Verwaltungsarchiv
VG Verwaltungsgericht
vgl. vergleiche
VM Verwaltung & Management
Vorb. Vorbemerkungen
VR Verwaltungsrundschau
VuR Verbraucher und Recht
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz
WBeauftrG Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages
WM Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht
WRV Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 (Weimarer 

Reichsverfassung)
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
ZevKR Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
zit. zitiert
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
ZustAnpG Gesetz zur Anpassung von Rechtsvorschriften an veränderte Zuständig-

keiten oder Behördenbezeichnungen innerhalb der Bundesregierung (Zu-
ständigkeitsanpassungsgesetz)

Im Übrigen verweise ich auf: Kirchner, Hildebert / Böttcher, Eike (Hg.): Abkürzungsver-
zeichnis der Rechtssprache, 10. Aufl., Berlin u. a. 2021.



Einführung

„Politik und Verfassung stehen einander als notwendig verschiedene, aber aufeinander be-
zogene Elemente gegenüber: hier die Bewegung, dort der unbewegte Beweger, genauer: 
das stabile Ordnungsgefüge, das die Bewegung zügelt, vielleicht sogar antreibt, doch selbst 
nicht Bewegung ist.“1 

Neue konfliktträchtige Entwicklungen in der Gesellschaft erfordern, dass die 
Politik unverzüglich Maßnahmen ergreift, um diesen Problematiken wirksam be-
gegnen zu können. Das Verbrennen von Israel-Flaggen vor dem Brandenburger 
Tor in Berlin aufgrund der Ankündigung des ehemaligen US-Präsidenten Do-
nald Trump, die Botschaft der Vereinigten Staaten von Tel Aviv nach Jerusalem 
zu verlegen, führte in den Rechtswissenschaften zunächst zu der Diskussion, ob 
ein solches Verhalten von besonderer strafrechtlicher Relevanz ist.2 Als politische 
Reaktion auf den Anstieg der antisemitischen Vorfälle wurde der Beauftragte der 
Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Anti-
semitismus ernannt.3 Antisemitismus und Diskriminierung sind mit Intoleranz und 
der Unterdrückung von Minderheiten verbunden. Diese Einstellungen verletzen die 
Menschenwürde und widersprechen damit den Grundgedanken der freiheitlich- 
demokratischen Ordnung der Bundesrepublik.4 Mit der Ernennung des Beauftrag-
ten trägt die Bundesregierung zum Schutz der Menschenwürde und zur freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung bei. Die zu Beginn genannte Aussage von Josef 
Isensee verdeutlicht allerdings das Spannungsverhältnis zwischen dem politischen 
Handlungsbedarf einerseits und den verfassungsrechtlichen Grenzen, die das staat-
liche Regierungshandeln beschränken, andererseits.5 Das Staatsrecht ist durch eine 
Nähe zur Politik gekennzeichnet;6 der politische Gestaltungsspielraum innerhalb 

 1 Isensee, in: ders. / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. XII, § 268 Rn. 26.
 2 Siehe nur: Fahl, Jura 2018, 453 ff.; Ebling, jM 2018, 342 ff.; Hoven, JZ 2020, 835 ff.
 3 Siehe auch: BT-Drs. 19/444, S. 2 f.; BT-Drs. 19/10054, S. 1 f.
 4 BVerfGE 144, 20 Rn. 541; so auch: Schäuble, in: Bundesministerium des Innern (Hg.), 
Neuer Antisemitismus?, S. 9 (15); Lagodinsky, Kontexte des Antisemitismus, S. 82 f.
 5 Siehe zur Begrenzung der Staatsgewalt durch die Verfassung: Isensee, in: ders. / Kirchhof  
(Hg.), HStR, Bd. II, § 15 Rn. 180 ff.; ders., in: ders. / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. XII, § 268 
Rn. 90 ff.; Badura, in: Isensee / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. XII, § 265 Rn. 1 ff.; Schulze-Fielitz, 
in: Grimm (Hg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, S. 11 
(26 ff.); einschränkend ist zu beachten, dass die Verfassung nicht in der Lage ist, die politische 
Betätigung vollständig zu regeln, siehe hierzu: Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungs-
wandlung, S. 72.
 6 v. Pufendorf, Über die Verfassung des Deutschen Reiches, S. 25 stellte bereits fest, dass 
Staatsrechtslehrer, die das Staatsrecht ohne Kenntnisse von der Politik betreiben, ebenso wenig 
Talent besitzen „als der Esel zum Saitenspiel“; siehe ferner zum Verhältnis von Staatsrecht und 
Politik: Smend, in: ders. (Hg.), Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, S. 68 (82); 
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der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ist zumeist nicht als geringfügig 
einzuschätzen.7 Wenn Beauftragte als Teil des Staates anzusehen sind, so sind sie 
jedoch nach Art. 1 Abs. 3 GG8 an die Grundrechte und nach Art. 20 Abs. 3 GG an 
das geltende Recht gebunden9 – die Staatsgewalt muss ferner in den Grenzen des 
Rechts organisiert werden10. Sowohl die Bestellung der Beauftragten als auch die 
organisatorische Ausgestaltung und die Zuweisung spezieller Befugnisse müssen 
hierbei mit den Strukturprinzipien der Verfassung11 im Einklang stehen.12 Ferner 
muss sichergestellt werden, dass die parlamentarische Verantwortlichkeit nicht um-
gangen wird und ein mögliches Fehlverhalten eines Beauftragten Konsequenzen 
nach sich zieht.

Generell sind Beauftragte zu einem beliebten politischen Allheilmittel der Bun-
des- und der Landesregierungen geworden, um auf Problemkonstellationen zu 
reagieren, die sich durch eine besondere gesellschaftliche, grundrechtliche oder 
politische Relevanz auszeichnen und denen anderweitig nicht ausreichend begegnet 
werden kann.13 Exemplarisch seien weiterhin der Beauftragte der Bundesregierung 
für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, der Beauftragte der Bundesregierung 
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, der Beauftragte der 
Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen sowie der Beauftragte der Bundes-
regierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt 
genannt. Aktuell stellt die Webpräsenz des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat lediglich eine Liste bereit, in der die Beauftragten apostrophiert werden.14 

Triepel, Staatsrecht und Politik, S. 5 ff.; Leibholz, in: ders. (Hg.), Strukturprobleme der moder-
nen Demokratie, S. 160 (176 ff.); Böckenförde, in: ders. (Hg.), Staat, Verfassung, Demokratie, 
S. 11 (15 f.); Isensee, in: ders. / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. XII, § 268 Rn. 1 ff.; Schulze-Fielitz, 
Die Verwaltung Beiheft 7 (2007), 11 (27 f.); Voßkuhle, Die Verwaltung Beiheft 7 (2007), 135 ff.
 7 Siehe näher: Grimm, in: FS Benda, S. 91 (96); Isensee, in: ders. / Kirchhof (Hg.), HStR, 
Bd. XII, § 268 Rn. 100.
 8 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 100–1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 
29. 9. 2020, BGBl. I S. 2048, geändert worden ist.
 9 Fuchs, „Beauftragte“ in der öffentlichen Verwaltung, S. 217.
 10 Isensee, in: ders. / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. II, § 15 Rn. 185; Schmidt-Aßmann, in: Isensee /  
Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. II, § 26 Rn. 21 f.; Badura, in: Isensee / Kirchhof (Hg.), HStR, Bd. XII, 
§ 265 Rn. 5; Grzeszick, in: Dürig / Herzog / Scholz (Hg.), GG, Art. 20 VI Rn. 1; Schulze-Fielitz, 
in: Dreier (Hg.), GG, Bd. II, Art. 20 (Rechtsstaat) Rn. 1.
 11 Nach BVerfGE 1, 14 (18 LS 28) gehören zu den wesentlichen Elementen des Grundgeset-
zes: das Demokratieprinzip, das Bundesstaatsprinzip und das Rechtsstaatsprinzip.
 12 Fuchs, „Beauftragte“ in der öffentlichen Verwaltung, S. 217; Luch, in: Morlok / Schliesky /  
Wiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, § 33 Rn. 1.
 13 Kauß, Der suspendierte Datenschutz bei Polizei und Geheimdiensten, S. 22; Schmitt Glaeser /  
Mackeprang, Die Verwaltung 24 (1991), 15 (19); Schröder, in: FS Badura, S. 513 (520); Kruse, 
Der öffentlich-rechtliche Beauftragte, S. 30 f.
 14 Liste der Beauftragten der Bundesregierung, der Bundesbeauftragten sowie der Ko-
ordinatoren der Bundesregierung nach § 21 Abs. 3  GGO, abrufbar unter: https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/beauftragte-der-
bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=13 (zuletzt abgerufen am: 11. 3. 2022).
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Die Wahl der Organisationsfigur des Beauftragten erfolgt primär aus politischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen.15 Hans-Michael Krepold beschreibt die Rechtsfigur 
des Beauftragten demnach folgendermaßen:

„Ein öffentlich-rechtlicher Beauftragter ist eine durch hoheitlichen Akt bestellte natürliche 
Person, die – als Teil des staatlichen Gebildes – wegen eines besonderen politischen Willens 
und unter Ausübung bestimmter Befugnisse außergewöhnliche Interessen der Legislative 
und Exekutive wahrnimmt.“16 

Diese Beschreibung ist allgemein gehalten und macht somit das Problem der 
Beauftragten deutlich: Die Regierung oder das Parlament setzen die Beauftragten 
aufgrund eines speziellen Interesses ein; der jeweilige Beauftragte erhält zur Er-
füllung dieses Interesses unterschiedliche Aufgaben und Befugnisse. Demnach ist 
es möglich, jeden einzelnen Beauftragten gesondert zu behandeln. In der Regel 
unterstützen die Beauftragten die Regierung in Bezug auf ein bestimmtes Sach-
gebiet. Da sie teilweise nur zeitlich befristet im Einsatz sind, können die Gründe 
für die Einsetzung auch lediglich vorübergehende politische Bedürfnisse sein.17 
Spezifische Sachgebiete sollen durch die Ernennung der Beauftragten „mehr poli-
tisches Gewicht“18 erhalten und gleichzeitig soll mehr Akzeptanz staatlicher Maß-
nahmen erreicht werden.19 Der Beauftragte stellt oftmals zugleich einen speziellen 
Ansprechpartner für gesellschaftliche Gruppierungen dar; dies kann für die Bürger 
vorteilhaft sein, da in den vielschichtigen politischen Prozessen bestimmte soziale 
Interessen nicht stets hinreichend berücksichtigt werden können.20 Thomas Knoll 
kritisiert hingegen in Bezug auf die Beauftragten, dass sie eingesetzt werden, um 
symbolische Politik zu betreiben.21 Michael Koß drückt sich in diesem Zusam-
menhang euphemistischer aus, indem er in Anlehnung an Walter Bagehot die Be-
auftragten mit dem „ehrwürdigen Teil der Verfassung“22 vergleicht, da sie primär 
repräsentative Tätigkeiten wahrnehmen.23 Inwiefern die Einsetzung von Beauf-

 15 So auch bereits Loeser, Die Bundesverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland,  
Bd. I, S. 103; Schmitt Glaeser / Mackeprang, Die Verwaltung 24 (1991), 15 (19); Schröder, in: 
FS Badura, S. 513 (520); Spörke, Behindertenpolitik im aktivierenden Staat, S. 71; Kloepfer, 
Verfassungsrecht, Bd. I, § 18 Rn. 240; siehe auch: Fuchs, „Beauftragte“ in der öffentlichen Ver-
waltung, S. 232, der davon spricht, dass vielfältige politische Gesichtspunkte bei der Ernennung 
eines Beauftragten eine Rolle spielen; siehe zu den politischen Motiven bei der Errichtung des 
Amts des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Behinderten: Regenspurger, 
Behindertenrecht 1984, 1.
 16 Krepold, Der öffentlich-rechtliche Beauftragte, S. 406.
 17 Dreier, Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, S. 155 Fn. 121 spricht davon, 
dass es sich häufig um „recht kurzatmige politisch-legitimatorische Gründe“ handelt.
 18 Hopp, Beauftragte in Politik und Verwaltung, S. 69 f.
 19 Loeser, Die Bundesverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, S. 103; Kloepfer, 
Handbuch der Verfassungsorgane im Grundgesetz, § 7 Rn. 267.
 20 Hopp, Beauftragte in Politik und Verwaltung, S. 134.
 21 Knoll, in: FS Ismayr, S. 201 (213).
 22 Der Begriff geht zurück auf: Bagehot, The English Constitution, S. 44.
 23 Koß, VerfBlog, 2022/5/27, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/wenig-larm-um-
nichts/ (zuletzt abgerufen am: 5. 9. 2022).

https://verfassungsblog.de/wenig-larm-um-nichts/
https://verfassungsblog.de/wenig-larm-um-nichts/



